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17/38 
Bekanntmachung des Kreiswahlleiters zur Bundestagswahl am 24. September 2017 
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
 
Nachdem der Bundespräsident durch Anordnung vom 23. Januar 2017 (BGBl. 2017 Teil I Nr. 4, S. 74) den 24. Sep-
tember 2017 als Wahltag für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag bestimmt hat, fordere ich hiermit gemäß § 32 
Abs. 1 Satz 1 der Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 
1376), zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung vom 13. Mai 2013 (BGBl. I S. 1255) auf, Kreiswahlvorschläge 
für die Bundestagswahlkreise 102 Wuppertal I und 103 Solingen-Remscheid-Wuppertal II möglichst frühzeitig einzu-
reichen.  
 
Hierzu wird Folgendes bekannt gegeben: 
 
Gebiet des Bundestagswahlkreises 102 Wuppertal I 
Der Wahlkreis 102 umfasst das Gebiet der kreisfreien Stadt Wuppertal mit Ausnahme der Stadtbezirke Cronenberg 
und Ronsdorf. 
 
Gebiet des Bundestagswahlkreises 103 Solingen - Remscheid - Wuppertal II 
Der Wahlkreis 103 umfasst das Gebiet der kreisfreien Städte Remscheid und Solingen und von der kreisfreien Stadt 
Wuppertal die Stadtbezirke Cronenberg und Ronsdorf. 
 
Frist für die Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
Kreiswahlvorschläge für die Wahlkreise 102 und 103 sind in der Dienststelle des Kreiswahlleiters, Wahlbehörde, 
Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal, Zimmer C- 206, spätestens bis zum 17. Juli 2017, 18.00 Uhr, einzureichen 
(§ 19 Bundeswahlgesetz (BWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom12. Juli 2012 (BGBl. I S. 1501)). 
 
Wahlvorschlagsrecht 
Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach Maßgabe des § 20 Bundeswahlgesetz von Wahlberechtigten 
eingereicht werden (§ 18 Abs. 1 BWG). Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur einen  Kreiswahlvorschlag einrei-
chen (§ 18 Abs. 5 BWG). 
 
Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 
Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten und soll nach dem Muster der Anlage 13 
BWO eingereicht werden (§ 34 Abs. 1 BWO). Er muss enthalten:  
1. Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) des 

Bewerbers,  
2. den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei anderen 

Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren Kennwort. 
 
Als Bewerber kann nur vorgeschlagen werden, wer wählbar ist und die Zustimmung zu seiner Aufstellung schriftlich 
erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich. Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem 
Kreiswahlvorschlag benannt werden (§ 15 i. V. m. § 20 Abs. 1 BWG). 
 
Aufstellung von Parteibewerbern (§ 21 Abs. 1 BWG) 
Als Bewerber einer Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wer nicht Mitglied einer anderen 
Partei ist und in einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers oder in einer besonderen oder 
allgemeinen Vertreterversammlung hierzu gewählt worden ist. 
 
Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers ist eine Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zu-
sammentritts im Wahlkreis 102 bzw. im Wahlkreis 103 zum Deutschen Bundestag wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei.  
Besondere Vertreterversammlung ist eine Versammlung der von einer derartigen Mitgliederversammlung aus ihrer 
Mitte in geheimer Abstimmung gewählten Vertreter. 
Allgemeine Vertreterversammlung ist eine nach der Satzung der Partei  allgemein für bevorstehende Wahlen von 
einer derartigen Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte in geheimer Abstimmung bestellte Versammlung (§ 6 des 
Parteiengesetzes). 
 
Gemäß § 21 Absatz 3 Bundeswahlgesetz (BWG) dürfen die Wahlen der Vertreter für die Vertreterversammlungen 
frühestens 29 Monate, die Wahlen zur Aufstellung von Wahlkreisbewerbern frühestens 32 Monate nach Beginn der 
Wahlperiode des Deutschen Bundestages erfolgen. Die Wahlperiode des 18. Deutschen Bundestages begann mit der 
konstituierenden Sitzung am 22. Oktober 2013. Für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag konnte mit den Wahlen 
der Vertreter für die Vertreterversammlungen unter Beachtung des 20. Gesetzes zur Änderung des Bundeswahl-
gesetzes vom 12. April 2012 (BGBl. I Seite 518, in Kraft getreten am 19. April 2012) ab dem 23. März 2016, mit den 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Wahlen zur Aufstellung von Wahlkreisbewerbern ab dem 23. Juni 2016 begonnen werden. Gemäß § 27 Absatz 5 
BWG gilt dies entsprechend für die Aufstellung der Kandidaten für die Landeslisten. 
 
Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Einberufung und Beschlussfähigkeit 
der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das Verfahren für die Wahl des Bewerbers regeln die Parteien 
durch ihre Satzungen (§ 21 Abs. 5 BWG). Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers mit 
Angabe über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienen Mitglieder und Ergebnis der 
Abstimmung ist mit dem Kreiswahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Leiter der Versammlung und zwei von 
dieser bestimmte Teilnehmer gegenüber dem Kreiswahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewer-
ber in geheimer Abstimmung erfolgt ist (§ 21 Abs. 6 BWG). 
 
Vertrauenspersonen 
In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson bezeichnet 
werden (§ 22 Abs. 1 Satz 1 BWG i. V. m. § 34 Abs. 1 Satz 3 BWO). Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die Person, die 
als erste unterzeichnet hat, als Vertrauensperson, und diejenige, die als zweite unterzeichnet hat, als stellvertretende 
Vertrauensperson. Soweit im Bundeswahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und die 
stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Kreiswahlvorschlag abzu-
geben und entgegen zu nehmen (§ 22 Abs. 2 BWG). Die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensper-
son können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Kreiswahlvorschlages an den Kreis-
wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden (§ 22 Abs. 3 BWG). Zur Erleichterung des Kontakts mit dem 
Kreiswahlleiter empfiehlt es sich, zu Vertrauenspersonen und stellvertretenden Vertrauenspersonen vorrangig Per-
sonen zu bestimmen, die in Wuppertal oder in der näheren Umgebung wohnen.  
 
Unterzeichnung der Kreiswahlvorschläge 
Der Kreiswahlvorschlag einer Partei ist von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes, da-
runter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei 
in Nordrhein-Westfalen keinen Landesverband oder keine einheitliche Landesorganisation, so muss der Kreiswahl-
vorschlag von dem Vorstand des nächstniedrigen Gebietsverbandes, in dessen Bereich die Wahlkreise liegen, dem 
Satz 1 gemäß unterzeichnet sein. Die Unterschriften des einreichenden Vorstandes genügen, wenn er innerhalb der 
Einreichungsfrist nachweist, dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche, dem § 34 Abs. 2 Satz 1 BWO entsprechen-
de Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände vorliegt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 BWG, § 34 Abs. 2 BWO).  
 
Beteiligungsanzeige 
Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf Grund eigener Wahl-
vorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, können als solche einen Kreiswahl-
vorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens am 19. Juni 2017 dem Bundeswahlleiter (Postanschrift: Der Bundes-
wahlleiter, Statistisches Bundesamt, 65180 Wiesbaden) ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben (§ 18 
Abs. 2 BWG). In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen will. Die 
Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem 
Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt an 
die Stelle des Bundesvorstandes der Vorstand der jeweils obersten Parteiorganisation. 
Der Anzeige sind die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie der Nachweis über die 
satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes beizufügen (§ 18 Abs. 2 BWG). Der Bundeswahlausschuss stellt spätes-
tens am 7. Juli 2017 fest,   
1. welche Parteien im Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl auf Grund eigener Wahlvorschläge 

ununterbrochen vertreten waren,  
2. welche Vereinigungen, die nach Absatz 2 ihre Beteiligung angezeigt haben, für die Wahl als Parteien anzuerken-

nen sind (§ 18 Abs. 4 BWG). 
 
Unterstützungsunterschriften 
Kreiswahlvorschläge von einzelnen Wahlberechtigten, Wählergruppen sowie von Parteien, deren Parteieigenschaft 
der Bundeswahlausschuss anlässlich dieser Bundestagswahl festgestellt hat, müssen außerdem von mindestens 200 
Wahlberechtigten dieses Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein (§ 20 Abs. 2 Satz 2 und Ab-
satz 3 BWG). Die Wahlberechtigung der Unterzeichner muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist 
bei Einreichung des Kreiswahlvorschlages nachzuweisen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz BWG). 
 
Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 der BWO unter Beachtung folgender Vorschrif-
ten zu erbringen (§ 34 Abs. 4 BWO):  
1. Die Formblätter werden auf Anforderung vom Kreiswahlleiter als Druckvorlage geliefert oder elektronisch be-

reitgestellt. Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschla-
genden Bewerbers anzugeben. Wird bei der Anforderung der Nachweis erbracht, dass für den Bewerber im Mel-
deregister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) eingetragen ist, wird anstelle 
seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die Angabe eines Postfachs genügt 
nicht.  
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 Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlages, der den Kreiswahlvorschlag einreichen will, sind außerdem 
bei Parteien deren Namen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei anderen Kreiswahl-
vorschlägen deren Kennwort anzugeben.   

2. Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt 
persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vornamen, Geburtsda-
tum und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben.   

3. Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung der Gemeindebehörde, bei 
der er im Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizufügen, dass er im Zeitpunkt der Unterzeichnung im Wahlkreis 
wahlberechtigt ist. Gesonderte Bescheinigungen des Wahlrechts sind vom Träger des Wahlvorschlages bei der 
Einreichung des Kreiswahlvorschlages mit den Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Wer für einen ande-
ren eine Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass der Betreffende den Kreiswahlvor-
schlag unterstützt.  

4. Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere Kreiswahlvorschlä-
ge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen weiteren Kreiswahlvorschlägen ungültig.  

5. Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers durch eine Mitglieder- oder Ver-
treterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig.  

 
Anlagen zum Kreiswahlvorschlag 
Dem Kreiswahlvorschlag sind folgende Anlagen beizufügen (§ 34 Abs. 5 BWO): 
 
in jedem Fall 
• die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 der BWO, dass er seiner Aufstel-

lung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben hat,  
• eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der Anlage 16 der BWO, dass der vor-

geschlagene Bewerber wählbar ist. 
 
bei Wahlvorschlägen einzelner Wahlberechtigter zusätzlich 
• mindestens 200 Unterstützungsunterschriften nach dem Muster der Anlage 14 der BWO und für jeden Unter-

zeichner eine Bescheinigung seiner Gemeindebehörde, dass er im Wahlkreis wahlberechtigt ist.  
 
bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien zusätzlich  
• eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der 

der Bewerber aufgestellt worden ist, im Falle eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG auch eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die wiederholte Abstimmung; mit den nach § 21 Abs. 6 BWG vorgeschriebenen Versicherun-
gen an Eides statt. Die Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 17 BWO gefertigt, die Versicherung an 
Eides statt nach dem Muster der Anlage 18 BWO abgegeben werden.  

• eine Versicherung an Eides statt des vorgeschlagenen Bewerbers gegenüber dem Kreiswahlleiter nach dem Mus-
ter der Anlage 15, dass er nicht Mitglied einer anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist; für die 
Abnahme der Versicherung an Eides statt gilt § 21 Abs. 6 Satz 3 des BWG entsprechend.  

• bei Parteien, deren Parteieigenschaft der Bundeswahlausschuss anlässlich dieser Bundestagswahl festgestellt hat, 
mindestens 200 Unterstützungsunterschriften nach dem Muster der Anlage 14 der BWO und für jeden Unter-
zeichner eine Bescheinigung seiner Gemeindebehörde, dass er im Wahlkreis wahlberechtigt ist. 

 
 
Zurücknahme und Änderung von Kreiswahlvorschlägen 
Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertreten-
den Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange nicht über seine Zulassung entschieden ist. Ein von min-
destens 200 Wahlberechtigten unterzeichneter Kreiswahlvorschlag kann auch von der Mehrheit der Unterzeichner 
durch eine von ihnen persönlich und handschriftlich vollzogene Erklärung zurückgenommen werden (§ 23 BWG). 
 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist kann ein Kreiswahlvorschlag nur durch gemeinsame schriftliche Erklärung der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson und nur dann geändert werden, wenn der Bewerber 
stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Das durch § 21 BWG vorgeschriebene Verfahren bei der Aufstellung von Partei-
bewerbern braucht in solchen Fällen nicht eingehalten zu werden; der Unterschriften nach § 20 Abs. 2 und 3 BWG 
bedarf es nicht. Nach Entscheidung über die Zulassung eines Kreiswahlvorschlages (§ 26 Abs. 1 Satz 1 BWG) 
ist jede Änderung ausgeschlossen (§ 24 BWG).  
 
Vorprüfung von Kreiswahlvorschlägen 
Kreiswahlvorschläge werden unverzüglich nach Eingang geprüft. Werden Mängel festgestellt, so werden die Vertrau-
enspersonen sofort benachrichtigt und aufgefordert, behebbare Mängel rechtzeitig zu beseitigen. Nach Ablauf der 
Einreichungsfrist können nur noch Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben werden. Ein gültiger Wahlvor-
schlag liegt nicht vor (§ 25 Abs. 2 BWG), wenn 
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a) die Form oder Frist des § 19 BWG nicht gewahrt ist,  
b) die nach § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 BWG erforderlichen gültigen Unterschriften mit dem Nachweis der Wahlbe-

rechtigung der Unterzeichner fehlen, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvor-
schlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden,  

c) bei einem Parteiwahlvorschlag die Parteibezeichnung fehlt, die erforderliche Feststellung der Parteieigenschaft 
durch den Bundeswahlausschuss abgelehnt ist oder die Nachweise des § 21 BWG nicht erbracht sind,   

d) der Bewerber mangelhaft bezeichnet ist, so dass seine Person nicht feststeht, oder  
e) die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt. 
 
Nach der Entscheidung des Kreiswahlausschusses über die Zulassung eines Kreiswahlvorschlages (§ 26 Abs. 1 Satz 1 
BWG) ist jede Mängelbeseitigung ausgeschlossen (§ 25 Abs. 3 BWG). 
 
Gegen Verfügungen des Kreiswahlleiters im Mängelbeseitigungsverfahren kann die Vertrauensperson den Kreis-
wahlausschuss anrufen (§ 25 Abs. 4 BWG). 
 
Zulassung der Kreiswahlvorschläge 
Über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge entscheidet der Kreiswahlausschuss spätestens bis zum 28. Juli 2017 (§ 
26 Abs. 1 Satz 1 BWG). Zu der Sitzung werden die Vertrauenspersonen der Kreiswahlvorschläge eingeladen (§ 36 
Abs. 1 BWO). Ort, Zeit und Gegenstand der Verhandlungen des Kreiswahlausschusses werden in den amtlichen 
Bekanntmachungsorgan der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Kreiswahlausschuss hat Kreiswahlvorschläge zurückzuweisen, wenn sie  
a) verspätet eingereicht sind oder  
b) den Anforderungen nicht entsprechen, die durch das Bundeswahlgesetz und die Bundeswahlordnung aufgestellt 

sind, es sei denn, dass in diesen Vorschriften etwas anderes bestimmt ist (§ 26 Abs. 1 Satz 2 BWG). 
 
Die Entscheidung ist in der Sitzung des Kreiswahlausschusses bekannt zu geben. 
Der Kreiswahlausschuss stellt die zugelassenen Kreiswahlvorschläge mit den in § 34 Abs. 1 Satz 2 BWO bezeichne-
ten Angaben fest. Fehlt bei einem anderen Kreiswahlvorschlag (§ 20 Abs. 3 BWG) das Kennwort oder erweckt es 
den Eindruck, als handele es sich um den Kreiswahlvorschlag einer Partei, oder ist es geeignet, Verwechselungen mit 
einem früher eingereichten Kreiswahlvorschlag hervorzurufen, so erhält der Kreiswahlvorschlag den Namen des 
Bewerbers als Kennwort. Geben die Namen mehrerer Parteien oder deren Kurzbezeichnungen zu Verwechselungen 
Anlass, so fügt der Kreiswahlausschuss einem der Wahlvorschläge eine Unterscheidungsbezeichnung bei; hat der 
Landeswahlausschuss eine Unterscheidungsregelung getroffen, so gilt diese (§ 36 Abs. 4 BWO). 
 
Weist der Kreiswahlausschuss einen Kreiswahlvorschlag zurück, so kann binnen drei Tagen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung Beschwerde beim Landeswahlausschuss eingelegt werden (§ 26 Abs. 2 Satz 1 BWG, § 37 BWO). Be-
schwerdeberechtigt sind die Vertrauenspersonen des Kreiswahlvorschlages, der Bundeswahlleiter und der Kreiswahl-
leiter, letztere auch im Falle der Zulassung.  
 
Bekanntmachung der Kreiswahlvorschläge 
Der Kreiswahlleiter macht die zugelassenen Kreiswahlvorschläge spätestens am 31. Juli 2017 in den amtlichen Be-
kanntmachungsorgan der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid öffentlich bekannt (§ 26 Abs. 3 BWG und § 38 
BWO). 
 
Vordrucke 
Die erforderlichen Vordrucke nach den Mustern der BWO werden durch die Dienststelle des Kreiswahlleiters zur 
Verfügung gestellt.  
 
Parteien müssen bei Anforderung der Vordrucke nach Anlage 14 - Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift 
(Kreiswahlvorschlag) - die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemeinen 
Vertreterversammlung nach § 21 BWG bestätigen. 
 
Wuppertal, den 15. Februar 2017 
Der Kreiswahlleiter für die 
Wahlkreise 102 Wuppertal I und 103 Solingen – Remscheid – Wuppertal II 
gez. Dr. Slawig  
Stadtdirektor 
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17/39 
Verordnung vom 15.02.2017 über das Offenhalten von Verkaufsstellen im Jahr 2017 in Alt-Remscheid 
 
Auf Grund von § 6 (4) Ladenöffnungsgesetz (LÖG NRW) vom 16.11.2006, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30.04.2013, wird für den Stadtbezirk Alt-Remscheid verordnet: 
 
§ 1  
Verkaufsstellen dürfen an folgenden Sonntagen jeweils in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein:  
Am Sonntag, den 05.03.2017 innerhalb des Stadtbezirks Alt-Remscheid im Bereich der Alleestraße ab Einmündung 
Hochstraße/Daniel-Schürmann-Straße bis einschließlich Markt  
Am Sonntag, den 21.05.2017 innerhalb des Stadtbezirks Alt-Remscheid im Bereich der Alleestraße ab Einmündung 
Hochstraße/Daniel-Schürmann-Straße bis einschließlich Markt 
 
§ 2  
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der dort zuge-
lassenen Geschäftszeiten offenhält. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 LÖG NRW mit einer Geldbuße bis zu 
5.000 € geahndet werden. 
 
§ 3  
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Sie verliert ihre Gültigkeit am 31.12.2017. 
 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit verkündet. 
 
Remscheid, den 15. Februar 2017 
Stadt Remscheid als örtliche Ordnungsbehörde 
gez. Mast-Weisz 
Oberbürgermeister 
 
 

17/40 
Verordnung vom 15.02.2017 über das Offenhalten von Verkaufsstellen im Jahr 2017 
 
Auf Grund von § 6 (4) Ladenöffnungsgesetz (LÖG NRW) vom 16.11.2006, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30.04.2013, wird für den Stadtbezirk Lennep verordnet: 
 
§ 1  
Verkaufsstellen dürfen an folgenden Sonntagen jeweils in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein:  
Am Sonntag, den 02.07.2017 innerhalb des Stadtbezirks Lennep im Altstadtkern im Gebiet zwischen Thüringsberg, 
Poststraße, Wupperstraße, Wallstraße, Hardtstraße  
Am Sonntag, den 10.09.2017 innerhalb des Stadtbezirks Lennep im Altstadtkern im Gebiet zwischen Thüringsberg, 
Poststraße, Wupperstraße, Wallstraße, Hardtstraße  
Am Sonntag, den 17.12.2017 innerhalb des Stadtbezirks Lennep im Altstadtkern im Gebiet zwischen Thüringsberg, 
Poststraße, Wupperstraße, Wallstraße, Hardtstraße 
 
§ 2  
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der dort zuge-
lassenen Geschäftszeiten offenhält. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 LÖG NRW mit einer Geldbuße bis zu 
5.000 € geahndet werden. 
 
§ 3  
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Sie verliert ihre Gültigkeit am 31.12.2017. 
 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit verkündet. 
 
Remscheid, den 15. Februar 2017 
Stadt Remscheid als örtliche Ordnungsbehörde 
gez. Mast-Weisz 
Oberbürgermeister 
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17/41 
Verordnung vom 15.02.2017 über das Offenhalten von Verkaufsstellen am 02.04.2017 in Remscheid-Lennep 
 
Auf Grund von § 6 (4) Ladenöffnungsgesetz (LÖG NRW) vom 16.11.2006, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30.04.2013, wird für den Stadtbezirk Lennep verordnet: 
 
§ 1 
 
Verkaufsstellen dürfen am Sonntag, den 02.04.2017 in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr innerhalb des Stadtbezirks 
Lennep im Altstadtkern im Gebiet zwischen Thüringsberg, Poststraße, Wupperstraße, Wallstraße, Hardtstraße ge-
öffnet sein. 
 
§ 2 
 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der dort zuge-
lassenen Geschäftszeiten offenhält. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 LÖG NRW mit einer Geldbuße bis zu 
5.000 € geahndet werden. 
 
§ 3 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Sie verliert ihre Gültigkeit am 31.12.2017. 
 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit verkündet. 
 
Remscheid, den 15. Februar 2017 
Stadt Remscheid als örtliche Ordnungsbehörde 
gez. Mast-Weisz 
Oberbürgermeister 
 
 

17/42 
Benachrichtigungen über die öffentl. Zustellungen gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW  
- Stadt Remscheid - 
 
Die nachstehend bezeichneten Dokumente werden hiermit öffentlich zugestellt.  
 
Hierdurch werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können: 
 
 

1.  
Behörde, für die öffentlich zugestellt 
wird. Das Dokument kann bei dieser  

Behörde eingesehen werden: 

2.  
Name und letzte bekannte  

Anschrift des Zustelladressaten: 

3.  
Datum und Aktenzeichen  

des Dokumentes: 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung, 
42853 Remscheid, Elberfelder Straße 36, 
Raum 218 

Frau Claudine Caucheteux, 
Rue De La Mairie 13  
in F-02240 ITANCOURT 
 

11.01.2017,  
Aktenzeichen:  
3.32.1-BU 0102639884 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Jugend, Soziales und Wohnen 
42853 Remscheid, Alleestraße 66,  
Raum 318 

Sahra Wolff, 
Auf der Brede 24, 
42477 Radevormwald 
 

13.02.2017, 
Aktenzeichen: 
2.51.6/2-247364 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung, 
42853 Remscheid, Elberfelder Straße 36, 
Raum 219 

Frau Dimitrichka Ivanova, 
Rue Albert Thomas 27  
in F-76140 LE PETIT QUEVILY 
 

13.02.2017,  
Aktenzeichen:  
3.32.1-BU 0102644338 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung, 
42853 Remscheid, Elberfelder Straße 36, 
Raum 218 

Herrn Moises Baldwin, 
1435 Pandoria Court  
in USA-23455 VIRGINIA BEACH VA 
 

14.02.2017,  
Aktenzeichen:  
3.32.1-BU 0102647452 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung, 
42853 Remscheid, Elberfelder Straße 36, 
Raum 219 

Herrn Dariusz Lis, 
WOLENTAL 15 C m. 3  
in PL-83-220 SKÓRCZ 
 

15.02.2017,  
Aktenzeichen:  
3.32.1-BU 0102651627 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Jugend, Soziales und Wohnen 
42853 Remscheid, Alleestraße 66,  
Raum 318 

Giuseppe Raia, 
Untertalstr. 3, 
42859 Remscheid 
 

30.01.2017, 
Aktenzeichen: 
2.51.6/2-316969 
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